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GOZ im Detail: Entfernung von  
Kleberesten nach Entfernung von 
Retainern oder Brackets   
Autoren: ZA Matthias Weichelt, Vorstandsmitglied der LZÄKB & GOZ-Ausschuss

Nicht einmal so selten wird die 
Frage nach der Berechnungsmög-
lichkeit der Entfernung von Ze-
ment- oder Kunststoffresten, die 
nach der Entfernung von Brackets 
oder eines Retainers an den Zäh-
nen verblieben sind, gestellt. 

Antwort:
Dabei ist zu unterscheiden, ob 
der Behandler selbst oder ein an-
derer die Brackets oder den Re-
tainer befestigt hat. Werden bei-
de Maßnahmen durch denselben 
Behandler durchgeführt, gehört 
die Entfernung der Zement- oder 
Kunststoffreste zur Leistung und 
ist nicht gesondert berechnungs-
fähig.

Erfolgt die Entfernung durch ei-
nen anderen Zahnarzt, so ist die-
se selbständige Leistung nicht 
in der GOZ/GOÄ abgebildet und 

muss demzufolge gemäß § 6 Abs. 
1 GOZ analog berechnet werden 
(siehe Analogliste der BZÄK). Im 
Zusammenhang mit einer PZR 
(bei einem anderen Zahnarzt) 
kann der zusätzlich entstandene 

Zeitaufwand für die Entfernung 
von Zement- oder Kunststoffres-
ten auch bei der Bemessung des 
Steigerungsfaktors berücksich-
tigt werden.  
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